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KfW Sonderprogramm bis Jahresende verlängert und Kreditvolumina weiter erhöht  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit unseren Rundschreiben Az. 9/01 vom 3. April 2020 und Az. 9/03 vom 28. August 2020 ha-
ben wir Sie darüber informiert, dass Leasing-Unternehmen im Unternehmerkredit- und auch im 
Schnellkreditprogramm der KfW antragsberechtigt sind (sog. KfW Sonderprogramm).  

Das KfW Sonderprogramm wurde nun mit Beschluss des Bundeswirtschaftsministeriums und 
des Bundesministeriums der Finanzen bis zum 31. Dezember 2021 verlängert und die Kredit-
obergrenzen ab dem 1. April 2021 erhöht.  

Die KfW-Corona-Hilfe steht Unternehmen zur Verfügung, die den Vorgaben des befristeten 
Rahmens für staatliche Beihilfen („Temporary Framework“) entsprechend nachweislich vor Aus-
bruch der Corona-Krise noch nicht in Schwierigkeiten waren. Eine Finanzierung von Unterneh-
men in Schwierigkeiten oder ohne tragfähiges Geschäftsmodell ist ausgeschlossen. 

Weitere Informationen entnehmen Sie den Veröffentlichungen der KfW. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 
 
  
 
Dr. Claudia Conen Dr. Kai Wohlfarth 
Hauptgeschäftsführerin Referatsleiter Volkswirtschaft 
 und Finanzierung 

https://bdl.leasingverband.de/intranet/9-Finanzierungsfragen/Rundschreiben/9-01-2020_04_03_KfW_und_Leasing.pdf
https://bdl.leasingverband.de/intranet/9-Finanzierungsfragen/Rundschreiben/9-03-2020_08_28_KfW_und_Leasing.pdf
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_642944.html
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